
IV. Resolutionen aufgrund der Berichte des Zweiten Ausschusses

333

2. bekräftigt außerdem erneut, dass jedes Land die
Hauptverantwortung für die eigene Entwicklung übernehmen
muss und dass die Rolle der nationalen Politiken und Ent-
wicklungsstrategien bei der Herbeiführung einer nachhalti-
gen Entwicklung nicht genügend betont werden kann, und er-
kennt an, dass die nationalen Anstrengungen durch unterstüt-
zende globale Programme, Maßnahmen und Politiken ergänzt
werden sollten, um die Entwicklungschancen der Entwick-
lungsländer zu vergrößern, wobei die jeweiligen nationalen
Gegebenheiten zu berücksichtigen sind und die Achtung der
nationalen Trägerschaft, der nationalen Strategien und der na-
tionalen Souveränität zu gewährleisten ist; 

3. betont die wesentliche Rolle der öffentlichen Ent-
wicklungshilfe, wenn es darum geht, die Entwicklungsfinan-
zierung in den Entwicklungsländern zu ergänzen, anzuschie-
ben und aufrechtzuerhalten und die Erreichung der Entwick-
lungsziele, einschließlich der international vereinbarten Ent-
wicklungsziele, insbesondere der Millenniums-Entwick-
lungsziele, zu erleichtern, erklärt erneut, dass die öffentliche
Entwicklungshilfe eine Katalysatorrolle spielen kann, indem
sie den Entwicklungsländern hilft, Hemmnisse für ein dauer-
haftes, inklusives und ausgewogenes Wachstum zu beseiti-
gen, unter anderem durch den Ausbau der sozialen, institutio-
nellen und materiellen Infrastruktur, die Förderung von aus-
ländischen Direktinvestitionen, Handel und technologischen
Neuerungen, die Verbesserung des Gesundheits- und Bil-
dungswesens, die Förderung der Geschlechtergleichstellung,
die Erhaltung der Umwelt und die Bekämpfung der Armut,
und begrüßt die von den Grundprinzipien der nationalen Ei-
genverantwortung, der Partnerausrichtung, der Harmonisie-
rung, des ergebnisorientierten Managements und der gegen-
seitigen Rechenschaftspflicht ausgehenden Schritte zur Ver-
besserung der Wirksamkeit und der Qualität der Hilfe; 

4. betont außerdem, dass innovative Finanzierungs-
mechanismen einen positiven Beitrag leisten können, indem
sie den Entwicklungsländern helfen, zusätzliche Mittel für die
Entwicklung auf stabiler, berechenbarer und freiwilliger
Grundlage zu beschaffen; 

5. erklärt erneut, dass solche freiwilligen Mechanis-
men wirksam sein und der Beschaffung stabiler und bere-
chenbarer Mittel dienen sollen, traditionelle Finanzierungs-
quellen nicht ersetzen, sondern ergänzen sollen und im Ein-
klang mit den Prioritäten der Entwicklungsländer ausgezahlt
werden und keine ungebührliche Belastung für diese Länder
darstellen sollen; 

6. hebt die bisher erzielten beträchtlichen Fortschritte
in Bezug auf innovative Quellen der Entwicklungsfinanzie-
rung hervor und betont, wie wichtig es ist, nach Bedarf die
aktuellen Initiativen auszuweiten und neue Mechanismen zu
entwickeln; 

7. beschließt, auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung
unter dem Punkt „Weiterverfolgung und Umsetzung der Er-
gebnisse der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfi-
nanzierung 2002 und der Überprüfungskonferenz 2008“ eine
gesonderte Sitzung des Zweiten Ausschusses zur Behandlung

der Frage der innovativen Mechanismen der Entwicklungsfi-
nanzierung einzuberufen; 

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung einen Be-
richt vorzulegen, in dem der Beitrag und das Potenzial inno-
vativer Mechanismen der Entwicklungsfinanzierung im Hin-
blick auf das Erreichen der international vereinbarten Ent-
wicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwick-
lungsziele, sowie ihre Wirksamkeit und ihre Auswirkungen
untersucht werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass solche
Mechanismen freiwilliger Natur sein und die Entwicklungs-
länder nicht über Gebühr belasten sollen. 

RESOLUTION 65/147

Verabschiedet auf der 69. Plenarsitzung am 20. Dezember 2010,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 163 Stimmen bei 8 Ge-
genstimmen und 5 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/65/436 und Corr.1, Ziff. 32)73:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra,
Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argen-
tinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bolivien
(Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Bra-
silien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, China,
Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik
Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Demokratische
Volksrepublik Laos, Deutschland, Dschibuti, Ecuador, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Est-
land, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gambia, Georgien, Ghana,
Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Hai-
ti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik),
Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambo-
dscha, Kap Verde, Katar, Kenia, Kirgisistan, Komoren, Kroatien,
Kuba, Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabi-
sche Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mada-
gaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mau-
retanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mo-
sambik, Myanmar, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande,
Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Papua-Neugui-
nea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Ko-
rea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salomo-
nen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Sau-
di-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone,
Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri
Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Su-
dan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste,
Togo, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische Republik, Tu-
nesien, Türkei, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Us-
bekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zypern.

Dagegen: Australien, Israel, Kanada, Marshallinseln, Mikro-
nesien (Föderierte Staaten von), Nauru, Palau, Vereinigte Staa-
ten von Amerika.

Enthaltungen: Kamerun, Kolumbien, Niger, Panama, Tonga.

73 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Jemen (im Namen der Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind, sowie Chinas).
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65/147. Ölpest vor der libanesischen Küste

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 61/194 vom
20. Dezember 2006, 62/188 vom 19. Dezember 2007, 63/211
vom 19. Dezember 2008 und 64/195 vom 21. Dezember 2009
über die Ölpest vor der libanesischen Küste, 

in Bekräftigung der Ergebnisse der Konferenz der Ver-
einten Nationen über die Umwelt des Menschen, insbesonde-
re des Grundsatzes 7 der Erklärung der Konferenz74, in dem
die Staaten ersucht wurden, alle im Rahmen des Möglichen
liegenden Maßnahmen zu ergreifen, um die Verschmutzung
der Meere zu verhindern, 

unter Betonung der Notwendigkeit, die Meeresumwelt
im Einklang mit dem Völkerrecht zu schützen und zu erhal-
ten, 

unter Berücksichtigung der Rio-Erklärung von 1992
über Umwelt und Entwicklung75, insbesondere des Grundsat-
zes 16, wonach grundsätzlich der Verursacher die Kosten der
Verschmutzung zu tragen hat, sowie unter Berücksichtigung
von Kapitel 17 der Agenda 2176,

mit großer Besorgnis feststellend, dass die Zerstörung
der in unmittelbarer Nähe des Elektrizitätskraftwerks Dschije
(Libanon) gelegenen Öllagertanks durch die israelische Luft-
waffe am 15. Juli 2006 eine Umweltkatastrophe verursachte,
bei der sich ein die gesamte libanesische Küste bedeckender
und sich bis zur syrischen Küste erstreckender Ölteppich bil-
dete, 

darauf hinweisend, dass der Generalsekretär ernste Be-
sorgnis darüber geäußert hat, dass die Regierung Israels ihre
Verantwortung in Bezug auf die Zahlung von Wiedergutma-
chungs- und Entschädigungsleistungen an die Regierung und
das Volk Libanons und der Arabischen Republik Syrien, die
von der Ölpest betroffen sind, nicht anerkennt,

Kenntnis nehmend von der Feststellung des Generalse-
kretärs, dass diese Ölpest von keinem der internationalen Ent-
schädigungsfonds für Ölverschmutzungsschäden abgedeckt
wird und daher besondere Beachtung verdient, und in Anbe-
tracht seiner Empfehlung, die Option einer Untersuchung der
möglichen Rolle der Entschädigungskommission der Verein-
ten Nationen bei der Erlangung der entsprechenden Entschä-
digung von der Regierung Israels weiter zu prüfen, 

erneut mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der Hil-
fe, die von Geberländern und internationalen Organisationen
für die Reinigungsarbeiten und die rasche Wiederherstellung
und den raschen Wiederaufbau Libanons über bilaterale und
multilaterale Kanäle angeboten wurde, namentlich das am
17. August 2006 abgehaltene Treffen von Athen zur Koordi-
nierung der Antwortmaßnahmen zu dem Verschmutzungser-
eignis im östlichen Mittelmeer und die am 31. August 2006
abgehaltene Stockholmer Konferenz für den raschen Wieder-
aufbau Libanons,

davon Kenntnis nehmend, dass der Generalsekretär die
Einwilligung des Fonds für den Wiederaufbau Libanons be-
grüßt hat, den Treuhandfonds für Wiederherstellungsmaß-
nahmen nach der Ölverschmutzung im östlichen Mittelmeer
unter dem Schirm seiner bestehenden Mechanismen aufzu-
nehmen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs über die Durchführung der Resolution 64/19577;

2. bekundet im fünften Jahr in Folge ihre tiefe Be-
sorgnis über die nachteiligen Auswirkungen, die die Zerstö-
rung der in unmittelbarer Nähe des Elektrizitätskraftwerks
Dschije (Libanon) gelegenen Öllagertanks durch die israeli-
sche Luftwaffe auf die Herbeiführung einer nachhaltigen Ent-
wicklung in Libanon hat;

3. ist der Auffassung, dass die Ölpest die Küste Liba-
nons stark und die syrische Küste teilweise verschmutzt hat
und infolge ihrer schädlichen Auswirkungen auf die natürli-
chen Ressourcen, die biologische Vielfalt, die Fischerei und
den Tourismus sowie die menschliche Gesundheit in Libanon
die Existenzgrundlagen und die Wirtschaft des Landes
schwer beeinträchtigt hat;

4. ersucht die Regierung Israels, die Verantwortung
dafür zu übernehmen, die Regierung Libanons und andere
von der Ölpest unmittelbar betroffene Länder, wie die Arabi-
sche Republik Syrien, deren Küste teilweise verschmutzt
wurde, für die Kosten der Beseitigung der durch die Zerstö-
rung verursachten Umweltschäden, einschließlich der Wie-
derherstellung der Meeresumwelt, rasch und angemessen zu
entschädigen, insbesondere angesichts der Feststellung des
Generalsekretärs in Bezug auf die Nichtanerkennung der ein-
schlägigen Absätze der Resolutionen 61/194, 62/188, 63/211
beziehungsweise 64/195 durch die Regierung Israels;

5. ersucht den Generalsekretär, die Option einer Un-
tersuchung der potenziellen Rolle der Entschädigungskom-
mission der Vereinten Nationen bei der Erlangung der ent-
sprechenden Entschädigung von der Regierung Israels weiter
zu prüfen;

6. dankt erneut für die Bemühungen der Regierung
Libanons und der Regierungen der Mitgliedstaaten, der regio-
nalen und internationalen Organisationen, der regionalen und
internationalen Finanzinstitutionen, der nichtstaatlichen Or-
ganisationen und des Privatsektors um die Einleitung von

74 Siehe Report of the United Nations Conference on the Human
Environment, Stockholm, 5–16 June 1972 (A/CONF.48/14/Rev.1),
Erster Teil, Kap. I.
75 Report of the United Nations Conference on Environment and
Development, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, Vol.I, Resolutions Adopt-
ed by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und
Korrigendum), Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/rio.pdf.
76 Ebd., Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/german/conf/agenda21/agenda_21.pdf. 77 A/65/278.
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Reinigungs- und Wiederherstellungsarbeiten an den ver-
schmutzten Küsten und ermutigt die Mitgliedstaaten und die
genannten Stellen, ihre finanzielle und technische Hilfe für
die Regierung Libanons fortzusetzen, damit die Reinigungs-
und Wiederherstellungsarbeiten abgeschlossen werden kön-
nen, mit dem Ziel, das Ökosystem Libanons und des östlichen
Mittelmeerbeckens zu erhalten;

7. begrüßt die Einwilligung des Fonds für den Wie-
deraufbau Libanons, den von freiwilligen Beiträgen getrage-
nen Treuhandfonds für Wiederherstellungsmaßnahmen nach
der Ölverschmutzung im östlichen Mittelmeer aufzunehmen
und so den unmittelbar betroffenen Staaten Hilfe und Unter-
stützung zu sichern, damit sie die durch die Zerstörung der
Öllagertanks bei dem Elektrizitätskraftwerk Dschije verur-
sachte Umweltkatastrophe auf integrierte, umweltgerechte
Weise – von der Reinigung bis zur sicheren Entsorgung der
öligen Abfälle – bewältigen können; 

8. bittet die Staaten, die zwischenstaatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen sowie den Privatsektor, frei-
willige Beiträge an den Treuhandfonds für Wiederherstel-
lungsmaßnahmen nach der Ölverschmutzung im östlichen
Mittelmeer zu leisten, und ersucht in diesem Zusammenhang
den Generalsekretär, internationale technische und finanzielle
Hilfe zu mobilisieren, um sicherzustellen, dass der Treuhand-
fonds über ausreichende und angemessene Mittel verfügt, da
Libanon immer noch mit der Behandlung der Abfälle und der
Überwachung des Wiederaufbaus beschäftigt ist; 

9. ist sich der Mehrdimensionalität der nachteiligen
Auswirkungen der Ölpest bewusst und ersucht den General-
sekretär, der Generalversammlung auf ihrer sechsundsech-
zigsten Tagung unter dem Punkt „Nachhaltige Entwicklung“
einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vor-
zulegen.

RESOLUTION 65/148

Verabschiedet auf der 69. Plenarsitzung am 20. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/436
und Corr.1, Ziff. 32)78.

65/148. Globaler Ethikkodex für den Tourismus

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 56/212 vom
21. Dezember 2001 und 60/190 vom 22. Dezember 2005,

sowie unter Hinweis auf die Erklärung von Manila über
den Welttourismus vom 10. Oktober 198079, die Rio-Erklä-
rung über Umwelt und Entwicklung80 und die Agenda 2181

vom 14. Juni 1992, die Erklärung von Amman über Frieden
durch Tourismus vom 11. November 200082, die Erklärung
von Johannesburg über nachhaltige Entwicklung83 und den
Durchführungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Entwick-
lung („Durchführungsplan von Johannesburg“)84, die Erklä-
rung von Barbados85 und das Aktionsprogramm für die nach-
haltige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Ent-
wicklungsländern86, die Erklärung von Mauritius87 und die
Strategie von Mauritius für die weitere Durchführung des
Aktionsprogramms für die nachhaltige Entwicklung der klei-
nen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern88 sowie die
Erklärung von Brüssel89 und das Aktionsprogramm für die
am wenigsten entwickelten Länder für die Dekade 2001-
201090,

ferner unter Hinweis auf das Ergebnisdokument der Ple-
nartagung der Generalversammlung auf hoher Ebene über die
Millenniums-Entwicklungsziele91, das Ergebnisdokument der
Tagung auf hoher Ebene zur Überprüfung der Umsetzung der
Strategie von Mauritius für die weitere Durchführung des Ak-
tionsprogramms für die nachhaltige Entwicklung der kleinen
Inselstaaten unter den Entwicklungsländern92 und die Minis-
tererklärung des Tagungsteils auf hoher Ebene der Arbeitsta-

78 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Costa Rica, Dominikanische Republik, Dschi-
buti, El Salvador, Fidschi, Finnland, Gabun, Gambia, Guatemala, Haiti,
Honduras, Indonesien, Italien, Jordanien, Komoren, Libanon, Luxem-
burg, Marokko, Mexiko, Monaco, Montenegro, Pakistan, Peru, Repu-
blik Korea, Salomonen, Serbien, Seychellen, Slowenien, Spanien, Thai-
land, Ukraine und Ungarn.

79 A/36/236, Anhang, Anlage I.
80 Report of the United Nations Conference on Environment and De-
velopment, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, Vol. I, Resolutions Adopted
by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und
Korrigendum), Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/rio.pdf.
81 Ebd., Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/
german/conf/agenda21/agenda_21.pdf.
82 A/55/640, Anlage.
83 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations
publication, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Reso-
lution 1, Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/german/conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
84 Ebd., Resolution 2, Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
85 Report of the Global Conference on the Sustainable Development of
Small Island Developing States, Bridgetown, Barbados, 25 April–6 May
1994 (United Nations publication, Sales No. E.94.I.18 und Korrigenda),
Kap. I, Resolution 1, Anlage I.
86 Ebd., Anlage II.
87 Report of the International Meeting to Review the Implementation
of the Programme of Action for the Sustainable Development of Small
Island Developing States, Port Louis, Mauritius, 10–14 January 2005
(United Nations publication, Sales No. E.05.II.A.4 und Korrigendum),
Kap. I, Resolution 1, Anlage I.
88 Ebd., Anlage II.
89 A/CONF.191/13, Kap. I.
90 Ebd., Kap. II.
91 Siehe Resolution 65/1.
92 Siehe Resolution 65/2.




